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Beschlussvorlage 6037/2020 
 

Fachbereich 1 
Herr Buttner 

Neuwahl einer/ eines zweiten Beigeordneten für die Stadt Mayen 

Beratungsfolge Stadtrat 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Stadtrat wählt Frau Natascha Lentes zur zweiten Beigeordneten der Stadt Mayen.  
 

 

Gremium Ja Nein Enthaltung wie Vorlage TOP 

Stadtrat      

 
Sachverhalt: 
 
Herr Christoph Michels tritt ab dem 01.07.2020 in den Dienst der Stadt Mayen ein. Aufgrund 
der Inkombatibilitätsregelung gemäß § 53a Abs. 1 i.V.m. § 53 Abs. 4 Nr. 2 GemO ist es nicht 
möglich, dass Herr Michels sein Amt als zweiter Beigeordneter der Stadt weiter ausübt. 
Insofern ist es nötig eine/n neue/n zweite/n Beigeordnete/n für die Stadt Mayen zu wählen.  
 
Herr Michels wurde in der konstituierenden Sitzung am 19.06.2019 von der Fraktion Bündnis 
90 / Die Grünen vorgeschlagen. Somit sollte diese Fraktion einen neuen Vorschlag 
einbringen.  
 
Entsprechende Wahlen sind durch den Stadtrat der Stadt Mayen vorzunehmen.  
 
Die Wahl der Beigeordneten hat gemäß § 40 Abs. 5 Halbsatz 1 GemO in öffentlicher Sitzung 
durch Stimmzettel in geheimer Abstimmung zu erfolgen.   

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine Auswirkungen  
 
Familienverträglichkeit: 
Hat die geplante Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf Familien in 
der Stadt Mayen? 
 
Keine Auswirkungen 
 
 
Demografische Entwicklung: 
Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare Auswirkung auf die maßgeblichen 
Bestimmungsgrößen des demografischen Wandels und zwar 

 die Geburtenrate 

 die Lebenserwartung 

 Saldo von Zu- und Wegzug (Migration, kommunale Wanderungsbewegung) 
und beeinflusst damit in der Folge die Bevölkerungsstruktur der Stadt Mayen? 
 
Keine Auswirkungen  
 
 



  
 - 2 – 
 

Seite 2 von 2 

Barrierefreiheit: 
Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die in der 
Stadt vorhandenen Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit? 
 
Keine Auswirkungen  
 
Innovativer Holzbau: 
Sofern es sich um ein Bauwerk handelt: Kann das Bauwerk als innovatives Holzbauwerk 
errichtet werden: 
Ja:   Nein:   Entfällt:   
 
 
Welche Auswirkungen ergeben sich aus dem verfolgten Vorhaben für das Klima?: 
Inwieweit wurden Klima- und Artenschutzaspekte berücksichtigt? Wurde beispielsweise bei 
Baumaßnahmen bzw. Renovierungsmaßnahmen die Möglichkeit von Solarthermie- und 
Photovoltaik-Anlagen geprüft? Wurde die CO2-Bilanz von zu beschaffenden Produkten 
geprüft / verglichen? 
 
Keine Auswirkungen  
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